
Stadt Norderstedt 

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 

Fachbereich Planung 

 

Bebauungsplan Nr. 329 Norderstedt "südlich Harckesheyde/ beidseitig 
Falkenbergstraße"  

Gebiet: südlich Harckesheyde, westlich Industriestammgleis, nördlich Moorweg, 

Siedlung am Moorweg, Siedlung an der Kleekoppel und östlich 

Harckesheyde 96/96a 

 

Zusammenfassende Erklärung 

gem. § 10 Abs. 4 BauGB 

 

Die zusammenfassende Erklärung, die dem Bebauungsplan Nr. 329 Norderstedt beigefügt 

wird, beinhaltet eine Darstellung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 

Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bebauungsplan berücksichtigt 

wurden und aus welchen Gründen der Plan nach der Abwägung mit den geprüften, in 

Betracht kommenden alternativen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

 

1. Berücksichtigung der Umweltbelange  

1.1. Umweltprüfung und Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurden im Rahmen der Umweltprüfung zum Planverfahren des 

Bebauungsplan Nr. 329 Norderstedt südlich Harckesheyde/ beidseitig 

Falkenbergstraße" die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung 

ermittelt, beschrieben und bewertet. Die Ergebnisse sowie die Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verringerung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen sind im Umweltbericht dargestellt. 

1.2 Untersuchungsrahmen 

Die Ermittlung der einzelnen Umweltbelange erfolgte im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

nach § 4 Abs. 1 BauGB im Oktober 2022 bis November 2022. Die Ergebnisse sind in der 

Scoping Tabelle vom 11.01.2023 dokumentiert. Die dort zusammengefassten Ergebnisse 

zum Untersuchungsumfang und Detaillierungsgrad wurden vom Ausschuss für 

Stadtentwicklung und Verkehr in seiner Sitzung am 02.02.2023 zur Kenntnis genommen. 

 

Ergänzend zu bereits vorliegenden Untersuchungen, wie insbesondere  

 Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Norderstedt; Stand: 14.09.2021 

 Analyse der klimaökologischen Funktionen für die Stadt Norderstedt; Stand: 01/2014 

 Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Norderstedt, Stand: 12/2007 

 Lärmaktionsplan 2018-2023 der Stadt Norderstedt, Stand: 07/2020 (inkl. strategischer 

Lärmkarten mit Aussagen zum Straßen-, Schienen- und Flugverkehrslärm) 

 Lärmkartierung der Stadt Norderstedt, zur 3. Stufe der EG-Umgebungslärmrichtlinie; 

Stand: 01/2018 

 Maßnahmenkatalog Handlungskonzept Lärmaktionsplan 2018-2023; Stand: 07/2020 



 Landschaftsplan 2020 der Stadt Norderstedt incl. Umweltbericht, Stand: 12/2007 

 Quantitative Erfassung ausgewählter Brutvogelarten, Stand 2000 

 Stichtagsmessungen Grundwassergleichenpläne (Isohypsenpläne), Stand: 2012-

2022 

 Abschätzung der aktuellen und zukünftigen Luftqualitätsgüte Norderstedt, Stand: 

2007 

 Flächennutzungsplan-Monitoring mit Basisaufnahmen zu verschiedenen Indikatoren 

aus der Fauna und Flora, Stand: 2010 bis 2015 

 Synthesebericht zum Flächennutzungsplan-Monitoring, Stand:  2016 

 Flächennutzungsplan-Monitoring mit Folgeuntersuchungen für die Indikatoren der 

Fauna und Flora, Stand:  2017 bis 2022 

 Datenrecherche und Erarbeitung eines Grobkonzeptes zum Amphibienschutz in 

Norderstedt, Stand: 2002 

 

wurden 

 Grünordnungsplan zum Bebauungsplan 329; Stand: 03/2023. 

 Ornithologische Untersuchungen und faunistische Potenzialanalyse für den 

Bebauungsplan Norderstedt, B-Plan 329; Stand: 07/2021 

 Biotoptypenkartierung Norderstedt B-Plan 329; Stand: 10/2021 

 Baumgutachterliche Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 329 Norderstedt; Stand 

10/2021 

 Orientierende Deponiegasuntersuchung in Norderstedt, am B-Plangebiet 329; Stand: 

06/2021 

 Lärmtechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 329 Norderstedt; Stand 

01/2023 

 Baugrunduntersuchung-Nr. 125050.9 in 22844 Norderstedt (Erschließung B-Plan Nr. 

329); Stand: 06/2021 

 Erläuterungsbericht zum Entwässerungskonzept; Stand 03/2023 

 

in Auftrag gegeben bzw. veranlasst. 

1.3 Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen der Planung 

 

Schutzgut Mensch / Lärm: Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen, in Form von Festsetzungen zum Schallschutz sind keine 

erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. 

 

Schutzgut Mensch / Erschütterung: Mit Umsetzung ggf. erforderlicher Maßnahmen zum 

Erschütterungsschutz, sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch zu erwarten. 

 

Schutzgut Mensch / Verschattung: Die Verschattung der angrenzenden Grundstücke 

durch die Neubebauung ist gering, insbesondere, da die Grundstücke durch vorhandenen 

und wertvollen Baumbestand bereits verschattet sind. Daher sind hier keine erheblichen 

negativen Auswirkungen zu erwarten. 



 

Schutzgut Mensch / Erholung: Von dem Vorhaben sind keine erheblichen negativen 

Auswirkungen auf die Erholungseignung für die Allgemeinheit zu erwarten. 

 

Schutzgut Tiere: Unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen treten 

keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ein und somit keine erheblich negativen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere. 

 

Schutzgut Pflanzen: Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs-, 

Verminderungs- und externen Ausgleichsmaßnahmen sind von den Vorhaben keine 

erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen zu erwarten. 

 

Schutzgut Boden / Bodenfunktion: Unter Berücksichtigung der vorgesehenen 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen, sind von dem Vorhaben keine erheblichen 

negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. Mit den festgesetzten 

externen Ausgleichsmaßnahmen, sind die Eingriffe in quantitativer und qualitativer Hinsicht 

im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ausgeglichen. 

 

Schutzgut Fläche: Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs-, 

Verminderungsmaßnahmen sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden zu erwarten. 

 

Schutzgut Boden / Altlasten: Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs-, 

Verminderungsmaßnahmen sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden / Altlasten zu erwarten. 

 

Schutzgut Wasser / Grundwasser: Durch die zusätzliche Bebauung wird die 

Grundwasserneubildung verringert. Eine Versickerung des Niederschlagswassers im 

Plangebiet ist möglich. Erhebliche negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

 

Schutzgut Wasser / Oberflächengewässer: Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind 

keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser/Oberflächenwasser zu erwarten. 

 

Schutzgut Luft: Die vorgesehene Heizung der Gebäude mit Wärmepumpen leistet einen 

erheblichen Beitrag, Luftschadstoffe zu reduzieren bzw. komplett zu vermeiden. Der Gehalt 

an Luftschadstoffen wird vermutlich auch in Zukunft die aktuell gültigen Grenzwerte der 

39./22. BImSchV nicht erreichen bzw. überschreiten. 

 

Schutzgut Klima / Stadtklima: Mit Umsetzung der Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen können die negativen Auswirkungen auf die bioklimatische 

Situation verbessert werden. Darüber hinaus sind keine weiteren negativen Auswirkungen zu 

erwarten. 



 

Schutzgut Klima / Klimaschutz: Durch die vorgesehene Bereitstellung des Wärmebedarfs 

durch Luft-Wasser Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaikanlagen sowie die 

Errichtung von KfW-Effizienzhaus-55 können die CO2-Emissionen im Quartier reduziert 

werden. Damit sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. 

Die Schwere der Auswirkungen des Vorhabens auf das Wirkungsgefüge zwischen den 

Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima geht insgesamt nicht über 

diejenige auf die einzelnen Schutzgüterhinaus. Erhebliche negative Auswirkungen des 

Vorhabens auf das Wirkungsgefüge im Plangebiet sind nicht zu erwarten. 

 

Schutzgut Landschaft: Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen sind von dem Vorhaben keine erheblichen negativen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu erwarten. 

 

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter: Unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind von dem Vorhaben keine 

erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

zu erwarten. 

 

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar, dass die Auswirkungen auf 

Wechselbeziehungen eine gegenüber der Einzelbetrachtung der Schutzgüter erhöhte 

Bedeutung aufweisen. Auch ist eine Verstärkung der Umweltauswirkungen durch sich 

negativ verstärkende Wechselwirkungen nicht zu erwarten. 

 

Erhebliche negative Auswirkungen aus der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 329 

Norderstedt werden nicht erwartet. 

 

2. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (inklusive 

Abwägungsergebnis) 

2.1.  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden inklusive 

 Abwägungsergebnis 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung hat in Form einer Veranstaltung am 05.10.2022 im 

Mehrzweckraum der Grundschule Harksheide - Nord der Stadt Norderstedt mit 

anschließendem Planaushang vom 06.10. – 17.11.2022 stattgefunden. Parallel wurden die 

Behörden gehört. 

  

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden Anregungen 

abgegeben. 

Die vorgebrachten Anregungen beziehen sich auf die nachfolgenden Themen: 

 Anbindung Kleekoppel an das Plangebiet,  

 Parkplätze,  

 Waldumwandlung und Erweiterung des Plangeltungsbereiches  
 



Von Seiten der Behörden wurden folgende wesentliche Anregungen vorgebracht: 

 

• Die SVG Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft bringt Anregungen 

zum Thema ÖPNV vor.  

• Die SVG Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft bringt Anregungen 

zum Thema ÖPNV vor.  

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat über die Behandlung der 

eingegangenen Anregungen Privater und der Behörden im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung am 02.02.2023 beschlossen. 

2.2  Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden inklusive Abwägungs-

ergebnis 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein: 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gingen folgende Stellungnahmen ein: 

Der 50hertz, GlobalConnect GmbH, LLnL S-H - Untere Forstbehörde, Schleswig-Holstein 
Netz AG, AZV Südholstein, Gemeinde Tangstedt, Gemeinde Henstedt-Ulzburg, Stromnetz 
Hamburg, Vodafone GmbH, HVV, Kreis Segeberg, Archäologisches Landesamt Schleswig-
Holstein, IHK zu Lübeck haben keine abwägungsrelevanten Anregungen vorgebracht.  
 

Die Entscheidung über das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen Privater und der 

Behörden hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 21.09.2023 beschlossen. 

Die Stadtvertretung hat am 26.09.2023 den abschließenden Beschluss gefasst. 

 

3. Abwägung anderer Planalternativen 

 

Mit Realisierung der Planung sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt 

zu erwarten. 

Mit den getroffenen textlichen und zeichnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan, den 

Regelungen im städtebaulichen Vertrag mit den Investoren und den rechtlichen Vorgaben, 

werden Beeinträchtigung der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima und Landschaft minimiert. 

Bei der Entwicklung dieser Flächen handelt es sich um eine sinnvolle Erweiterung von 

Harksheide. Die Bebauung dieser Flächen mit Wohnungsbau ist eine wertvolle Maßnahme 

zur Schaffung dringend erforderlichen Wohnungsbau. Mit der Planungsrechtlichen Sicherung 

des öffentlichen Grünzuges wird der Ausbau des grünen Leitsystems am Stadtrand von 

Norderstedt gestärkt und wirkt sich positiv auf das Stadtklima aus. 

Die im Rahmen der Artenschutzpotenzialabschätzung durchgeführte Untersuchung ergab, 

dass Verbotstatbestände unter Berücksichtigung der Fällzeiten vermieden werden können. 

Diese werden als Hinweise auf den Plan mitaufgenommen.  

Eingriffe in das Schutzgut Boden werden durch die Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen 

kompensiert und im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes auf der Maßnahmenfläche 

M1 realisiert.  



Der vorhandene Baumbestand wird soweit möglich erhalten. Zusätzlich werden 

Baumpflanzungen entlang der Erschließungsstraßen festgesetzt.  

Das anfallende Oberflächenwasser wird im Plangebiet versickert. 

 

 

Norderstedt, den 25.10.2023 

 

Im Auftrage 

 

 

 

gez. Rimka                           (D.S.) 

(Fachbereichsleiterin / Amtsleiterin) 


